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1 EINLEITUNG 

1.1 AUSGANGSLAGE UND GESETZLICHE VORGABEN 

Gewässer bilden vielfältige und vernetzte Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Für die Aus-

bildung dieser Lebensräume brauchen die Gewässer genügend Raum. Der Raum entlang 

von Gewässern ist jedoch begehrt und wird vielerorts immer knapper. Lebendige Gewässer 

mit genügend grossen Gewässerräumen erfüllen eine Vielzahl von Schutz- und Nutzungsan-

sprüchen an die Gewässer und sind Voraussetzung für eine funktionierende, integrale Was-

serwirtschaft. Deswegen hat der Bund 2011 das revidierte Gewässerschutzgesetz (GSchG, 

SR 814.20) und die revidierte Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) in Kraft ge-

setzt. Mit diesen gesetzlichen Grundlagen verpflichtet der Bund die Kantone entlang von 

Seen, Flüssen und Bächen einen sogenannten Gewässerraum festzulegen und vor Über-

bauung zu schützen. Einerseits soll damit der nötige Spielraum für Natur- und Landschafts-

schutzmassnahmen, für die Erholung der Bevölkerung sowie für die Nutzung des Gewäs-

sers, etwa für die Stromproduktion aus Wasserkraft, erhalten bleiben. Andererseits bildet der 

Gewässerraum auch eine Pufferzone zum Schutz der angrenzenden Grundstücke vor Hoch-

wasser und den Schutz des Wassers vor Verunreinigungen. Bestehende Bauten im Gewäs-

serraum dürfen stehen bleiben und auch leichte bauliche Anpassungen bleiben möglich. So-

lange der Gewässerraum nicht rechtskräftig festgelegt wurde, regeln die Übergangsbestim-

mungen der GSchV direkt und grund-eigentümerverbindlich die Bemessung der von Bauten 

und Anlagen freizuhaltenden Uferstreifen. 

Während der Bund die eigentlichen Bemessungsregeln festlegt, regeln die Kantone das Vor-

gehen bei der Gewässerraumfestlegung. Im Kanton Zürich sind die Grunds-ätze und Verfah-

ren zur Gewässerraumfestlegung in der Verordnung über den Hochwasserschutz und die 

Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) geregelt. 

Der Gewässerabstand von 5 m gemäss § 21 Wasserwirtschaftsgesetzt (WWG) behält bis zu 

einer allfälligen Anpassung des WWG weiterhin Gültigkeit. Somit ist für alle Gewässer gene-

rell ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und Anlagen freizuhalten. 

1.2 AUFTRAG UND PRODUKTE 

Im Kanton Zürich wird der Gewässerraum zunächst im Siedlungsgebiet festgelegt. Dieses 

umfasst Bauzonen, Freihalte-, Erholungs- und Reservezonen. Die Gewässer ausserhalb des 

Siedlungsgebiets sowie die vier grösseren Seen (Zürichsee, Greifensee, Pfäffikersee, Türler-

see) folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Im Vorgehenskonzept des Kantons Zürich wurden 

sämtliche Gemeinden jeweils einer von drei Prioritätsstufen zugeteilt. Gemäss dieser Priori-

tätenordnung erfolgt die zeitlich gestaffelte Festlegung des Gewässerraums an den Gewäs-

sern im Siedlungsgebiet des Kantons Zürich. 

Gemäss § 15ff. HWSchV sind die Gemeinden für die Erarbeitung des Gewässerraums an 

Gewässern von lokaler Bedeutung und der Kanton an Gewässern von kantonaler und regio-

naler Bedeutung zuständig.  

Im Auftrag des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft wurde für das kantonale Gewässer 

Landbach im Siedlungsgebiet der 2.-Priorität-Gemeinde Hüntwangen abschnittsweise be-

stimmt, wie breit der Gewässerraum sein muss. Der vorliegende technische Bericht (Teil I 

und II) hält die Herleitung und die Resultate der Gewässerraumausscheidung fest. 

Der Technischer Bericht gliedert sich in den allgemeinen Teil (Teil I) mit Angaben zu überge-
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ordneten Rahmenbedingungen und dem methodischen Vorgehen sowie in den gemeinde-

spezifischen Teilbericht (Teil II) mit detaillierten Herleitungen und Resultaten der Gewässer-

raumausscheidungen an den Gewässerabschnitten in der jeweiligen Gemeinde inkl. Darle-

gung der betroffenen öffentlichen und privaten Interessen. 
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1.3 PROJEKTPERIMETER 

Der Projektperimeter der Gewässerraumausscheidung am Landbach in der 2. Priorität bein-
haltet das Siedlungsgebiet der Gemeinde Hüntwangen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Dargestellt sind alle Gemeinden der 2. Priorität und deren Siedlungsgebiete (grau). Die rote 

Umrandung zeigt den Projektperimeter innerhalb dessen der Gewässerraum im Siedlungsge-

biet am Landbach in der 2. Priorität ausgeschieden wird. 
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1.4 VERFAHREN 

Die Gewässerraumfestlegung an den Gewässern von kantonaler und regionaler Bedeutung 

erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäss § 15 f HWSchV (Abbildung 2). 

Der Kanton stellt den Gemeinden sowie den kantonalen Fachstellen den Entwurf des Ge-

wässerraums für die Gewässer von kantonaler und regionaler Bedeutung zur Stellungnahme 

zu. Die Bereinigung des Entwurfs erfolgt durch den Kanton. Betroffene Grundeigentümer 

werden im Rahmen der öffentlichen Auflage informiert und können Einwendungen machen.   

Wenn der Gewässerraum vom Kanton grundeigentümerverbindlich festgelegt worden ist und 

keine Rekurse eingegangen sind, wird er rechtskräftig und in der kantonalen Gewässerraum-

karte unter maps.zh.ch publiziert. Er ist somit jederzeit öffentlich einsehbar.

 

Abbildung 2: Ablauf Gewässerraumfestlegung 
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2 GRUNDSÄTZE UND PRINZIPIEN DER GEWÄSSERRAUMAUS-

SCHEIDUNG 

2.1 KERNTHEMEN 

Folgende Themen stehen bei der Ausscheidung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet im 

Zentrum: 

 Ortsspezifische Gesamtschau: Der Gewässerraum ist in einer ortsspezifischen Ge-

samtschau und im Rahmen einer umfassenden Abwägung der betroffenen öffentlichen 

und privaten Interessen in Anlehnung an Art. 3 RPV festzulegen. Nebst der Funktion 

und dem Charakter des Gewässerraums sind – soweit recht- und zweckmässig – auch 

die Bedürfnisse der Siedlungs- und Landschaftsentwicklung zu berücksichtigen. 

 Gewässerraum an allen offenen Gewässern festlegen: Der Gewässerraum ist an al-

len offenen Gewässern gemäss kantonalem Gewässerplan festzulegen. Im vorliegen-

den Projekt (Festlegung des Gewässerraums an Gewässern von regionaler und kanto-

naler Bedeutung im Siedlungsgebiet) wird der Gewässerraum an allen offenen Fliessge-

wässern von kantonaler und regionaler Bedeutung im Siedlungsgebiet festgelegt. Die 

Gewässer ausserhalb des Siedlungsgebiets sowie die vier grösseren Seen (Zürichsee, 

Greifensee, Pfäffikersee, Türlersee) folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  Bei privaten 

Gewässern und Wasserrechtsanlagen im Nebenschluss von Gewässern wird fallweise 

beurteilt, ob ein Gewässerraum festgelegt werden muss. Die Gewässerraumfestlegung 

bedingt eine umfassende Abwägung sämtlicher betroffenen Interessen. 

 Gewässerraum bei eingedolten Gewässern: Um den Zugang zu einer Dole für deren 

Unterhalt und Ersatz zu sichern, wird im Grundsatz bei allen eingedolten Gewässern 

(inkl. überdeckte Hochwasserentlastungskanäle) ein Gewässerraum ausgeschieden. 

Zwingend ist die Ausscheidung bei Hochwasserschutzdefiziten oder einem vorhande-

nen Revitalisierungspotenzial im Sinne einer Ausdolung. Sofern keine überwiegenden 

Interessen entgegenstehen, kann gemäss Art. 41a Abs. 5 GSchV auf im Einzelfall ein 

Verzicht auf den Gewässerraum festgelegt werden. In begründeten Fällen kann der mi-

nimale Gewässerraum unterschritten werden, insbesondere wenn kein Revitalisierungs-

potenzial vorhanden oder ein kleinerer Gewässerraum für Unterhaltszwecke ausrei-

chend ist. 

 Nachweis der Hochwassersicherheit: Innerhalb des Gewässerraums muss der Hoch-

wasserschutz gewährleistet sein. Bei einem Hochwasserschutzdefizit muss nachgewie-

sen werden, wie gross der Gewässerraum sein muss, um den Hochwasserschutz ge-

währleisten zu können (inkl. Zugang für den Gewässerunterhalt). Der Nachweis der 

Hochwassersicherheit ist gemäss Art. 41a GSchV auch Grundvoraussetzung für die An-

passung des Gewässerraums an die baulichen Gegebenheiten im dicht überbauten Ge-

biet. Die Hochwassersicherheit und die Sicherung des Zugangs für den Gewässerunter-

halt sind bei einer Anpassung des Gewässerraums, insbesondere bei einer Unterschrei-

tung der Mindestbreite gemäss GSchV, in jedem Fall nachzuweisen. 

 Berücksichtigung zusätzlicher Kriterien bei der Interessenabwägung:  

Im Gewässerraum sind aufgrund der Gewässerschutzgesetzgebung neben dem Hoch-

wasserschutz die natürlichen Funktionen der Gewässer (Transport von Wasser und Ge-

schiebe, Ausbildung naturnaher Strukturvielfalt in den aquatischen, amphibischen und 

terrestrischen Lebensräumen, Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, 

dynamische Entwicklung des Gewässers und die Vernetzung der Lebensräume) und die 

Gewässernutzung (Wasserkraftnutzung, Erholungsnutzung, Anlagen zur Sanierung der 
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Wasserkraft) zu gewährleisten. Diese Funktionen können eine Vergrösserung des Ge-

wässerraums über die Mindestbreiten hinaus nötig machen.  

Dadurch allenfalls betroffene Interessen, beispielsweise der Siedlungsentwicklung, der 

Landwirtschaft (landwirtschaftliche Nutzflächen, Bewirtschaftungseinschränkungen, Me-

liorationsanlagen, Betriebsstandorte mit Nutztierhaltungen) oder des Bodenschutzes 

(Fruchtfolgeflächen, natürlich gewachsene Böden), sind in einer Interessenabwägung, 

insbesondere hinsichtlich der Frage des erforderlichen Masses der Vergrösserung bei 

der Notwendigkeit einer Erhöhung, aber auch bei einer asymmetrischen Anordnung 

oder der Absicht zur Reduktion des minimalen Gewässerraums zu berücksichtigen. 

Im Siedlungsgebiet ist in «dicht überbauten Gebieten» im Interesse der Siedlungsent-

wicklung eine Unterschreitung der Mindestbreiten des Gewässerraums möglich, sofern 

der verbleibende Gewässerraum den Hochwasserschutz gewährleisten und minimale 

ökologische Funktionen wahrnehmen kann (vgl. Kapitel 3.5.2). In diesem Fall sind im 

Rahmen der Interessenabwägung weitere Kriterien wie ortsplanerische und städtebauli-

che Aspekte, der Einfluss auf bestehende oder geplante ober- und unterirdische Infra-

strukturen, der Einfluss auf bestehende öffentliche und private Nutzungen, die Stärkung 

der Erholungs- und Grünraumfunktionen und Aspekte des Ortsbild- und Denkmalschut-

zes sowie der Archäologie zu beachten und entsprechend zu gewichten.   

 Anordnung des Gewässerraums: Der Gewässerraum wird in der Regel beidseitig 

gleichmässig zum Gewässer angeordnet. Bei besonderen Verhältnissen kann davon 

abgewichen werden. Voraussetzung dafür ist, dass in der Gesamtbilanz aller Interessen 

eine bessere Lösung erzielt werden kann und die Funktionen des Gewässerraums nicht 

geschmälert werden. 

 Bestandesgarantie und Bewilligungsfähigkeit von bestehenden Bauten und Anla-

gen: Bereits bestehende, rechtmässig erstellte und bestimmungsgemäss nutzbare Bau-

ten und Anlagen, die sich innerhalb des Gewässerraums befinden, sind in ihrem Be-

stand grundsätzlich geschützt. Sie dürfen weiterhin genutzt und unterhalten werden. Sie 

geniessen in der Bauzone darüber hinaus eine erweiterte Bestandesgarantie (§ 357 

PBG). Damit bleiben gewisse Um- und Ausbauten/Erweiterungen sowie Nutzungsände-

rungen möglich. Vorbehalten bleiben anderslautende baurechtliche Bestimmungen. Im 

Grundsatz ist keine weitere Beanspruchung des Gewässerraums durch ober- und unter-

irdische Bauten und Anlagen unter dem Titel der Bestandesgarantie möglich. Für Erwei-

terungen, Ersatzbauten und Neuanlagen im Gewässerraum ist eine Einzelfallbeurteilung 

nötig. Sie sind grundsätzlich nur bewilligungsfähig, wenn sie nachweislich im öffentli-

chen Interesse liegen und standortgebunden sind.  

Nebst den in Art. 41c Abs. 1 GSchV genannten Fuss- und Wanderwegen, Flusskraft-

werken und Brücken sind auch weitere im öffentlichen Interesse liegende Infrastruktur- 

und Erholungsanlagen im Gewässerraum bewilligungsfähig, sofern sie in einem überge-

ordneten Gesamtkonzept stehen, die Gewässerschutz-, Natur- und Heimatschutzinte-

ressen (Gefährdung von Habitaten und Landschaften) nicht verletzen und aus topogra-

phischen Gründen auf einen Standort am Gewässer angewiesen sind (standortgebun-

dene Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen, wie z. B. ein 

Abwasserkanal im Freispiegel, Drainagehauptleitungen oder Pumpwerke) oder aus er-

holungsfunktionalen Gründen am Gewässer liegen müssen. In jedem Fall müssen das 

öffentliche Interesse nachgewiesen und alternative Standorte geprüft werden. Wirt-

schaftlichkeitsüberlegungen allein sind nicht hinreichend. Der Eingriff in den Gewässer-

raum muss so gering wie möglich gehalten werden. Ausserhalb der Bauzone kommt in-

nerhalb des Gewässerraums Art. 41c Abs. 2 GSchV und somit die verfassungsrechtli-

che Bestandesgarantie zur Anwendung. Für die Erweiterung, den Ersatz oder die Neu-

anlage von nicht standortgebundenen und/oder nicht im öffentlichen Interesse liegenden 
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Bauten und Anlagen ist in dicht überbauten Gebieten (und ausserhalb von dicht über-

bauten Gebieten, wenn es sich um einzelne unüberbaute Parzellen innerhalb einer 

Reihe von mehreren überbauten Parzellen handelt) auch nach der Festlegung des Ge-

wässerraums eine Ausnahmebewilligung möglich, falls die Bauten und Anlagen zonen-

konform sind und keine überwiegenden (Gewässerschutz-)Interessen (insbesondere 

Hochwasserschutz) dagegen sprechen. 

 Gestaltung und Bewirtschaftung im Gewässerraum: Auch im Siedlungsgebiet darf 

der Gewässerraum nur extensiv bewirtschaftet werden. Der Einsatz von Dünger und 

Pflanzenschutzmitteln ist grundsätzlich verboten. Wer einen Garten besitzt, der im Ge-

wässerraum liegt, darf ihn weiter nutzen. Um zu verhindern, dass schädliche Substan-

zen ins Gewässer gelangen, dürfen aber gemäss Art. 41c Abs. 3 GSchV innerhalb des 

Gewässerraums kein Dünger und keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Neue 

Bauten und Anlagen wie beispielsweise Gartenhäuser sind nicht erlaubt. Der Gewässer-

raum wird derart ausgeschieden, dass der Drei-Meter-Streifen gemäss Chemikalien-

Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) in der Regel im Gewässerraum enthalten ist. 

Die Bewirtschaftung (minimal notwendiger Einsatz von Dünger und ggf. Pflanzenschutz-

mitteln) gewisser Anlagen, für die nachweislich ein grosses öffentliches Interesse be-

steht (z.B. Rasenflächen von Parkanlagen oder Fussballplätzen), fällt unter den Titel der 

Bestandesgarantie, soweit die Vorgaben der ChemRRV eingehalten werden. 

In von der Gewässerraumfestlegung betroffenen Waldarealen bleibt die Waldbewirt-

schaftung, insbesondere die Holznutzung auch im Gewässerraum uneingeschränkt 

möglich. Vorbehalten bleiben die Vorgaben der forstlichen Planung (WEP) sowie Natur- 

und Landschaftsschutzauflagen in Schutzgebieten. Auf die Holzlagerung im Gewässer-

raum ist grundsätzlich zu verzichten (Abschwemmgefahr bei Hochwasser). Sofern eine 

solche Lagerung im öffentlichen Interesse und standortgebunden ist, kann sie in einer 

Einzelfallbeurteilung mittels Vereinbarung bewilligt werden. Bei ausparzellierten Lager-

plätzen, die im Rahmen von Meliorationen (Waldzusammenlegungen) entstanden sind, 

sowie bei eingedolten Bächen ist keine Vereinbarung nötig. Im Rahmen des Gewäs-

serunterhalts sind die statisch festgesetzten Waldgrenzen zu respektieren (Mähen auf 

Waldareal ist nicht zulässig). Der durch den Gewässerraum betroffene Waldboden 

bleibt weiterhin der Waldgesetzgebung unterstellt. 

 Betroffenheit weiterer landwirtschaftlicher Interessen: 

Gemäss RRB Nr. 977/2016 werden im Kanton Zürich die Gewässerräume zuerst im 

Siedlungsgebiet festgelegt. Dennoch kann es am Siedlungsrand, in Freihalte-, Erho-

lungs- oder Reservezonen oder bei kurzen «Verbindungsabschnitten» zwischen Sied-

lungsgebieten, an denen der Gewässerraum durchgezogen wird, vorkommen, dass 

landwirtschaftlich genutzte Flächen von der Festlegung betroffen sind. 

Fruchtfolgeflächen (FFF) im Gewässerraum 

Gemäss Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Gewässerraum nicht als Fruchtfolgefläche 

(FFF). Überschneidet der Gewässerraum Flächen, die in den kantonalen Inventaren be-

reits als Fruchtfolgeflächen (FFF) verzeichnet sind, müssen die Kantone nach Art. 

41cbis GSchV diejenigen Böden, die sich im Gewässerraum befinden und die (gemäss 

Sachplan FFF und RPV) weiterhin FFF-Qualität haben, separat ausweisen. Diese Bö-

den können – als Potenzial – weiterhin zum Kontingent gezählt werden, erhalten aber 

einen besonderen Status. Im Krisenfall sind gemäss dem jeweiligen Notfallbeschluss 

die Böden im Gewässerrau mit FFF-Qualität als Letzte und nur im äussersten Notfall zur 

(vorübergehenden) intensiven Bewirtschaftung beizuziehen; dies ist sinnvoll, da der Ge-

wässerraum insbesondere auch dem Schutz der Gewässer vor Eintrag von Nähr- und 

Schadstoffen der Landwirtschaft dient.  
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Für einen effektiven Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sachplanung des Bun-

des nach Art. 13 RPG Ersatz zu leisten. Ein solcher Verlust liegt jedoch erst vor, wenn 

FFF im oder ausserhalb des Gewässerraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv bean-

sprucht werden. Falls der Gewässerraum Kulturland enthält, so ist bei der Planung ei-

nes Hochwasserschutz-, Revitalisierungs- oder Natur- und Landschaftsprojekts am Ge-

wässer zu gegebener Zeit in einer stufengerechten Interessenabwägung zu prüfen, wie 

die Beanspruchung von Kulturland und insbesondere von FFF durch eine Anpassung 

des Projekts minimiert werden kann (Art. 3 Abs. 2 Bst. a RPG). 

Meliorationswege  

Gemäss Art. 41c Abs. 1 Bst. b GSchV sind land- und forstwirtschaftliche Spur- und 

Kieswege (u.a. Meliorationswege) mit Abstand von mindestens 3 m von der Uferlinie 

des Gewässers zulässig, wenn topografisch beschränkte Platzverhältnisse vorliegen. 

Zusätzlich kann die Behörde gemäss Art. 41c Abs. 4 bis GSchV bei Strassen und We-

gen mit einer Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang von Gewässern, wenn der 

Gewässerraum landseitig nur wenige Meter über die Verkehrsanlage hinausreicht, für 

den landseitigen Teil des Gewässerraums Ausnahmen von den Bewirtschaftungsein-

schränkungen nach Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV bewilligen, wenn keine Dünger oder 

Pflanzenschutzmittel ins Gewässer gelangen können. Diese Spezialregelung kann so-

mit auch beim landseitigen Teil eines Gewässerraums, der über einen Meliorationsweg 

hinausragt, zur Anwendung kommen. Meliorationswege entlang von Gewässern werden 

häufig auch vom Gewässerunterhalt benutzt. Dann sind sie im Gewässerraum zulässig, 

da sie damit u.a. dem Hochwasserschutz dienen. Aus diesen Gründen sind Meliorati-

onswege bei der Ausscheidung des Gewässerraums nicht speziell zu berücksichtigen.   

 Übergangsbereich 

Zusätzlich zum Gewässerraum sollen die Gemeinden in Zukunft mit Gewässerab-

standslinien einen Zwischenraum bezeichnen können, der einen Übergangsbereich zwi-

schen dem Gewässerraum und angrenzenden Hoch- und Tiefbauten sichern soll. Dazu 

ist im Entwurf des neuen Wassergesetzes vorgesehen, § 67 PBG derart anzupassen, 

dass die Gemeinden die zulässigen Nutzungen innerhalb der Gewässerabstandslinien 

neu in der BZO definieren können. Damit kann verhindert werden, dass Hoch- und Tief-

bauten direkt bis an den Gewässerraum errichtet und dadurch gewässerseitig keine 

Kleinbauten und Anlagen mehr erstellt werden können oder der Zugang für den Unter-

halt erschwert wird. Bereits vorhandene Gewässerabstandslinien, die sich ortsplane-

risch bewährt haben, können beibehalten werden. 

2.2 ÜBERGEORDNETE PRINZIPIEN 

Folgende übergeordnete Prinzipien kommen bei der Ausscheidung des Gewässerraums im 

Siedlungsgebiet zur Anwendung: 

 Das «Siedlungsgebiet» umfasst die folgenden Zonen gemäss (PBG):  

Bauzonen, Freihaltezonen, Erholungszonen, Reservezonen. 

 Bei landwirtschaftlich genutzten Freihaltezonen, welche sich weitab vom übrigen Sied-

lungsgebiet befinden, wird vorderhand noch keine Ausscheidung und Festlegung des 

Gewässerraums vorgenommen. Die Festlegung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt mit 

der Festlegung des Gewässerraums im Nicht-Siedlungsgebiet. Solange der Gewässer-

raum nicht rechtskräftig festgelegt wurde, kommen die Übergangsbestimmungen der 

GSchV zur Anwendung. 

 Zur Bestimmung des nötigen Gewässerraums wird das Gewässer in sinnvolle Ab-

schnitte unterteilt. 
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 Bildet ein Gewässer die Grenze zwischen dem Siedlungs- und dem Landwirtschaftsge-

biet bzw. zwischen dem Siedlungsgebiet und dem Wald, wird der Gewässerraum beid-

seitig ausgeschieden, d.h. auch im Landwirtschaftsgebiet und im Wald. 

 Bei kurzen sogenannten Verbindungsabschnitten (max. 300 m Länge) zwischen Sied-

lungsgebieten wird der Gewässerraum in der Regel durchgezogen, auch wenn dadurch 

beidseitig Nicht-Siedlungsgebiet (Landwirtschaftszone oder Wald) betroffen wird.  

 Verläuft das Gewässer durch ein Waldstück, welches von Siedlungsgebiet umgeben ist 

und tangieren die geltenden Übergangsbestimmungen oder der potenzielle Gewässer-

raum das Siedlungsgebiet, wird der Gewässerraum auch im Waldstück ausgeschieden.  

 Bei einer Anpassung des Gewässerraums orientiert sich dieser an zusammenhängen-

den Siedlungseinheiten/-strukturen. Gebäude sind bei der Gewässerraumfestlegung 

grundsätzlich nicht zu umfahren, das Anschneiden durch den Gewässerraum ist, auch 

bei bestehenden Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen. Sind die Voraussetzungen für 

eine Reduktion gegeben, ist jedoch zu prüfen, wie weit der Gewässerraum reduziert 

werden kann, um das Anschneiden von Schutzobjekten möglichst gering zu halten bzw. 

zu vermeiden. Der Gewässerraum ist vorzugsweise gleichmässig breit als kontinuierli-

cher Korridor auszuscheiden, d.h. es sind keine abrupten Richtungswechsel vorzuneh-

men. Die Anpassung an harmonisch verlaufende Fassadenlinien oder eine asymmetri-

sche Anordnung ist mit einer entsprechenden Begründung möglich.  

 Eine Anpassung des Gewässerraums im dicht überbauten Gebiet (Reduktion) macht 

vertiefte Abklärungen nötig. Eine umfassende Interessenabwägung muss sichergestellt 

werden. Im Rahmen der Gewässerraumfestlegung im vereinfachten Verfahren wird ein 

Abschnitt nur dann abschliessend als «dicht überbaut» oder «nicht dicht überbaut» be-

zeichnet, wenn für den betreffenden Abschnitt eine Reduktion erfolgt (und damit der de-

taillierte Nachweis anhand der Indizien für das Vorliegen von dicht überbautem Gebiet 

zwingend erbracht werden und positiv ausgefallen sein musste) oder eine Reduktion im 

Detail geprüft wurde, der detaillierte Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien für das 

Vorliegen von dicht überbautem Gebiet nicht ausreichend erfüllt sind (siehe auch Kapitel 

3.5.2 und 3.5.4). An Abschnitten, an denen nicht vordergründig die Absicht besteht, den 

minimalen Gewässerraum zu reduzieren, wird anhand einer groben Einschätzung ledig-

lich eine Tendenz für «dicht überbaut» oder «nicht dicht überbaut» angegeben. Aus der 

Bezeichnung einer Tendenz zu «dicht überbaut» lässt sich keinen Anspruch auf eine 

spätere Reduktion des Gewässerraums oder auf eine Ausnahmebewilligung im Fall ei-

nes Bauvorhabens ableiten. Umgekehrt lässt sich aus der Bezeichnung einer Tendenz 

zu nicht dicht überbaut nicht ableiten, dass eine Reduktion des Gewässerraums oder 

die Erteilung einer Ausnahmebewilligung zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschlossen 

ist. Die Tendenz lässt die Möglichkeit offen, die abschliessende Beurteilung im Bedarfs-

fall zu gegebener Zeit, stufengerecht für das jeweilige Vorhaben vorzunehmen und kann 

für diesen Fall als Argument beigezogen werden. 
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3 METHODENBESCHRIEB  

3.1 KONZEPT 

Die Methodik zur Gewässerraumausscheidung richtet sich nach der Informationsplattform 

Gewässerraum (www.gewaesserraum.ch). Sie wurde im Rahmen einer Pilotstudie, welche 

vom Kanton Zürich an Fliessgewässern im Siedlungsgebiet in vier Gemeinden durchgeführt 

wurde, entwickelt und gilt sowohl für die Gewässer in kantonaler als auch in kommunaler Zu-

ständigkeit. Nachfolgend wird das Vorgehen näher beschrieben.  

3.2 SCHRITT 1: ABSCHNITTSBILDUNG 

Für die Bestimmung des Gewässerraums wird das Gewässer abschnittsweise betrachtet. 

Folgende Kriterien sind für die Bemessung der Gewässerraumbreite und damit für die Ab-

schnittsbildung massgebend: 

 Ökomorphologie (von natürlich/naturnah bis künstlich/naturfremd oder eingedolt) 

 Gerinnesohlenbreite (Überprüfung anhand von Feldbegehungen) 

 Breitenvariabilität 

 Gefahrenbereiche gemäss Naturgefahrenkarte 

 Revitalisierungspotenzial gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung 

 Eindolungen 

 Abstürze 

 Nutzungszonen, Schutzgebiete (z. B. Bundesinventar der Landschaften und Natur-

denkmäler (BLN)) 

 Wechsel (Übergang) Siedlungsrand / Siedlungsgebiet 

 Siedlungsstruktur (bei angedachter Reduktion im dicht überbauten Gebiet) 

Abschnitte, welche gemäss Klassierung Ökomorphologie eingedolt verlaufen, jedoch ge-

mäss ihrer Funktion einen Durchlass darstellen (zum Beispiel Strassenbrücken), werden 

nicht als separate Abschnitte ausgewiesen. Sie werden in die Abschnitte unter- oder ober-

halb integriert.  

3.3 SCHRITT 2: MINIMALER GEWÄSSERRAUM NACH ART. 41a GSCHV 

Je nach Gewässertyp gelten unterschiedliche Vorgaben für den minimalen Gewässerraum.  

3.3.1 Offene Fliessgewässer 

Herleitung der natürlichen Gerinnesohlenbreite  

Die Berechnung des Gewässerraums basiert auf der natürlichen Gerinnesohlenbreite 

(nGSB), welche je nach Breitenvariabilität des Gewässers mit Hilfe eines Faktors aus der ak-

tuellen Gerinnesohlenbreite (aGSB) abgeleitet wird. Ein naturnahes Gewässer weist eine 

ausgeprägte Breitenvariabilität auf. Durch Verbauungen und Kanalisierungen wird diese Va-

riabilität eingeschränkt.  
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Breitenvariabilität der Gerinnesohle: 

 Ausgeprägt (naturnahes Gewässer)   Faktor 1 

 Eingeschränkt (verbautes Gewässer)   Faktor 1.5 

 Fehlend (kanalisiertes, hart verbautes Gewässer) Faktor 2 

Die Herleitung der nGSB anhand des Faktors kann bei Gewässern, die im Rahmen der Ver-

bauung (Kanalisierung oder Eindolung) nicht massgeblich eingeengt wurden, zu einer Über-

schätzung der nGSB führen. Dies ist insbesondere bei grosszügig dimensionierten Eindolun-

gen oder Kanälen der Fall. Deshalb werden die resultierenden nGSB anhand von möglichst 

naturnahen und unverbauten Referenzstrecken mit einer ausgeprägten Breitenvariabilität 

plausibilisiert und bei grossen Abweichungen werden die Referenzstrecken zur Bestimmung 

der nGSB beigezogen. 

Berechnung minimaler Gewässerraum 

Bei Fliessgewässern mit einer natürlichen Gerinnesohlenbreite von ≤ 15 m wird der minimale 

Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 1 (innerhalb von Schutzgebieten) oder nach Art. 41a Abs. 

2 GSchV (ausserhalb von Schutzgebieten) ermittelt.  

Minimaler Gewässerraum in Schutzgebieten 

Für Fliessgewässer in Schutzgebieten wird der minimale Gewässerraum nach der Biodiversi-

tätskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) ausgeschieden: 

nGSB Mindestbreite Gewässerraum 

< 1 m 11 m 

1 m – 5 m 6 x nGSB + 5 m 

> 5 m nGSB + 30 m 

 

Schutzgebiete gemäss GSchV sind: 

 Biotope von nationaler Bedeutung (Trockenwiesen und –weiden, Hochmoore, Flach-

moore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Moorlandschaften) 

 kantonale Naturschutzgebiete 

 Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler oder nationaler Bedeutung 

 Landschaften von nationaler Bedeutung (bei gewässerbezogenen Schutzzielen) 

 Kantonale Landschaftsschutzgebiete (bei gewässerbezogenen Schutzzielen) 

Minimaler Gewässerraum ausserhalb von Schutzgebieten 

Für Fliessgewässer ausserhalb von Schutzgebieten, wird der minimale Gewässerraums 

nach der Hochwasserschutzkurve (Art. 41a Abs. 2 GSchV) ausgeschieden.  

nGSB Mindestbreite Gewässerraum 

< 2 11 m 

2 m – 15 m 2.5 x nGSB + 7 m 

> 15 m Kantonale Vorgabe  
(Fachgutachten) 
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3.3.2 Eingedolte Gewässer und überdeckte Hochwasserentlastungskanäle 

Auch bei eingedolten Fliessgewässern und überdeckten Hochwasserentlastungskanälen 

wird der minimale Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 1 GSchV (in nationalen und kantonalen 

Schutzgebieten) und Art. 41a Abs. 2 GSchV (in den übrigen Gebieten) bestimmt.  

Die natürliche Gerinnesohlenbreite wird anhand des bestehenden Dolendurchmessers 

und/oder anhand von Referenzabschnitten (z.B. oberhalb angrenzender, offener Gewässer-

abschnitt) hergeleitet. 

Bei eingedolten Fliessgewässern ist im Einzelfall ein Verzicht auf die Ausscheidung eines 

Gewässerraums möglich, sofern vom eingedolten Fliessgewässer keine Hochwassergefähr-

dung ausgeht oder zur Behebung der Hochwassergefährdung bereits ein Wasserbauprojekt 

auf Stufe Vorprojekt vorliegt, welches nachweist, dass die Hochwassergefährdung mit Si-

cherheit nicht am gegenwärtigen Standort der Dole behoben werden kann und die Dole ihre 

Funktion als Gewässer verliert. 

3.4 SCHRITT 3: ERHÖHUNG GEWÄSSERRAUM 

Gemäss Art. 41a Abs. 3 GSchV muss der Gewässerraum erhöht werden, soweit dies zur 

Gewährleistung des Hochwasserschutzes, für eine Revitalisierung, für den Natur- und Land-

schaftsschutz sowie für die Gewässernutzung erforderlich ist. 

3.4.1 Hochwasserschutz 

Offene Fliessgewässer 

Anhand der Gefahrenkarte wird geprüft, ob am betroffenen Abschnitt eine Hochwasserge-

fährdung, die auf eine ungenügende Gerinnekapazität zurückzuführen ist, vorliegt (Schwach-

stellen HQ30 bis HQ300). Liegt keine Gefährdung vor, ist der gesetzlich vorgesehene minimale 

Gewässerraum ausreichend. Eine allfällige Reduktion wird in Schritt 4 geprüft. 

Besteht eine Gefährdung, wird überprüft, ob der minimale Gewässerraum zur Sicherstellung 

des Hochwasserschutzes gegebenenfalls erhöht werden muss.  

Anhand einer Querprofilbetrachtung wird aufgezeigt, ob die Durchleitung eines HQ100 resp. 

HQ300 (je nach Schutzziel, i.d.R. HQ100, bei erhöhtem best HQ300) plus Freibord (gemäss 

Freibordpapier des Kantons Zürich) in einem Regelprofil (Böschungen 1:2) und fixer Sohlen-

lage (nicht veränderbar) innerhalb des minimalen Gewässerraums (inkl. beidseitigem Unter-

haltsstreifen) sichergestellt ist. Es wird fallweise beurteilt, ob ein einseitiger Unterhaltsstreifen 

ausreichend ist oder ob darauf verzichtet werden kann, weil die Zugänglichkeit zum Gewäs-

ser für den Unterhalt anderweitig langfristig gewährleistet ist. 

Bei grossen Gewässern ist zudem ab dem landseitigen Dammfuss ein 5 m breiter Streifen 

für den Unterhalt und zur Intervention im Hochwasserereignisfall sicherzustellen und von An-

lagen freizuhalten (Abbildung 3 und Abbildung 4).  
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Abbildung 3: Querprofilbetrachtung für Fliessgewässer ohne Damm 

 

Abbildung 4: Querprofilbetrachtung für Fliessgewässer mit Damm 

Ist der minimale Gewässerraum auch nach Prüfung einer möglichen Anpassung des Unter-

haltsstreifens nicht ausreichend, wird der minimale Gewässerraum auf den gemäss Querpro-

filbetrachtung erforderlichen Gewässerraum aus Sicht Hochwasserschutz erhöht. 

3.4.2 Revitalisierung 

Um zu klären, ob der Gewässerraum aus Gründen der Revitalisierung erhöht werden muss, 

werden folgende Kriterien betrachtet: 

 Grosser Nutzen gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung 

 Abschnitt 1. Priorität (Umsetzungshorizont 2015 bis 2035) gemäss kantonaler Revi-

talisierungsplanung 

 Wenig beeinträchtigter, naturnaher Abschnitt gemäss Karte der Gewässerökomor-

phologie 

 Vorranggebiet für naturnahe und ästhetisch hochwertige Gestaltung der Fliessge-

wässer gemäss kantonalem Richtplan 

 Eintrag für Gewässerrevitalisierungen im kantonalen Richtplan 

Trifft eines dieser Kriterien zu, wird am entsprechenden Gewässerabschnitt eine Erhöhung 

des Gewässerraums aus Gründen der Revitalisierung vorgenommen. Ohne weitere Nach-

weise muss der Gewässerraum mindestens nach Biodiversitätskurve (Art. 41a Abs. 1 

GSchV) ausgeschieden werden. 

Für ein Unterschreiten der Biodiversitätskurve muss der Raumbedarf aus Sicht Revitalisie-

rung hergeleitet werden. Der Raumbedarf aus Sicht Revitalisierung wird wie folgt ermittelt: 
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 Sofern Massnahmenvorschläge aus der Revitalisierungsplanung oder sonstigen 

Vorstudien/Vorprojekten vorhanden sind, werden diese vertieft, anhand eigener Ab-

schätzungen verifiziert und der für die Revitalisierung nötige Raumbedarf ermittelt. 

 Sind keine Massnahmenvorschläge vorhanden, müssen eigenen Abschätzungen 

zum Raumbedarf durchgeführt werden. Diese erfolgen durch die Ausgestaltung 

von Massnahmen, evtl. unter Beizug von Referenzzuständen (bereits umgesetzte 

Revitalisierungen oder Massnahmenvorschläge von prioritären Abschnitten der Re-

vitalisierungsplanung) im Unter- oder Oberlauf des betrachteten Abschnitts. Die 

Herleitung des entsprechenden Raumbedarfs muss ausreichend begründet wer-

den. 

 Falls im betreffenden Abschnitt bereits Naturwerte bestehen (hohe Lebensraumpo-

tenziale o.ä.) und dadurch die Absicht besteht, den Gewässerraum kleiner als ge-

mäss Biodiversitätskurve vorgesehen festzulegen, muss eine Beurteilung aus Sicht 

Natur- und Landschaftsschutz (Fachgutachten) erfolgen.   

Die Breite gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV (Hochwasserschutzkurve) darf dabei in der Regel 

nicht unterschritten werden.  

3.4.3 Natur- und Landschaftsschutz 

Zur Abklärung des Raumbedarfs aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz ist unter Umstän-

den ein Fachgutachten Natur- und Landschaftsschutz notwendig. 

Um den Raumbedarf aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz zu beurteilen, werden Themen 

untersucht wie die Entwicklung standorttypischer Lebensgemeinschaften, die naturnahe 

Strukturvielfalt in den Lebensräumen, die Vernetzung der Lebensräume etc. Eine vollstän-

dige Übersicht über sämtliche zu berücksichtigende Themen ist der Informationsplattform 

Gewässerraum zu entnehmen. Für Abschnitte, die weder Revitalisierungspotenzial noch 

eine wenig beeinträchtigte, naturnahe oder natürliche Ökomorphologie aufweisen und sich 

nicht in einem Vorranggebiet gemäss kantonalem Richtplan befinden, ist keine Abklärung 

zum Natur- und Landschaftsschutz notwendig. 

3.4.4 Gewässernutzung 

Um zu bestimmen, ob der minimale Gewässerraum aus Sicht Gewässernutzung ausrei-

chend ist oder nicht, werden die Themen Wasserkraftwerke, Anlagen zur Sanierung der 

Wasserkraft und Erholungsnutzung betrachtet. Dazu werden folgende Kriterien berücksich-

tigt: 

 Bestehende und geplante Wasserkraftwerke 

 Anlagen zur Sanierung der negativen Auswirkungen der Wasserkraftnutzung 

 Erholungsnutzung sowie deren Bezug zum Gewässer 

 Koordination der Erholungs- und Naturschutzanliegen 

3.4.5 Hinweis zur Interessenabwägung 

Das Mass der Erhöhung des Gewässerraums erfordert eine umfassende Abwägung der be-

troffenen Interessen (Siedlung, Ökologie, Gewässernutzung, Landwirtschaft etc.), welche 

aber erst im Schritt 5 erfolgt (Schlussprüfung, siehe Kapitel 3.6). Resultiert aus der Interes-

senabwägung keine verhältnismässige und zweckmässige Lösung, muss – falls Anord-

nungsspielraum besteht – die Erhöhung unter Umständen in einem iterativen Verfahren 

überdacht und neu definiert werden. 
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3.5 SCHRITT 4: ANPASSUNG AN DIE BAULICHEN GEGEBENHEITEN 

3.5.1 Asymmetrische Anordnung 

Gemäss § 15 k HWSchV wird der Gewässerraum in der Regel beidseitig gleichmässig zum 

Gewässer angeordnet. Bei besonderen Verhältnissen kann davon abgewichen werden, ins-

besondere zur Verbesserung des Hochwasserschutzes, für Revitalisierungen, zur Förderung 

der Artenvielfalt oder bei bestehenden Bauten und Anlagen in Bauzonen. Es muss nachge-

wiesen werden, dass mit einer asymmetrischen Anordnung in der Summe eine bessere Lö-

sung resultiert und die Funktionen des Gewässerraums nicht geschmälert werden. 

3.5.2 Reduktion / Dicht überbautes Gebiet 

Gemäss Art. 41a Abs. 4 GSchV kann in «dicht überbauten» Gebieten die Breite des Gewäs-

serraums den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hochwas-

ser gewährleistet ist (siehe auch Kapitel 2.2). 

Bei eingedolten Fliessgewässern, künstlich angelegten Gewässern (z.B. Wasserrechtskanä-

len und Wasserrechtsweihern) und bei stehenden Gewässern mit einer Fläche < 0.5 ha ist, 

sofern keine überwiegenden Interessen entgegenstehen, eine Reduktion fallweise auch 

möglich, wenn sich das Gewässer nicht in «dicht überbautem» Gebiet befindet. 

Zur Beurteilung, ob «dicht überbautes» Gebiet vorliegt, müssen die Gerichtspraxis sowie die 

Indizien aus der Verwaltungspraxis des Kantons Zürich (abgeleitet aus der Rechtspre-

chung/Rechtspraxis) bezüglich «dicht überbaut» berücksichtigt werden1.Folgende Indizien 

geben Hinweise, ob ein Grundstück/Gebiet als «dicht überbaut» qualifiziert werden kann: 

 Das zur Bebauung geplante Grundstück/Gebiet befindet sich im Hauptsiedlungsge-

biet der betroffenen Gemeinde (z.B. Kernzonen, Zentrumszonen, Zentrumsgebiete, 

i.d.R. KOBI). 

 Das zur Bebauung geplante Grundstück ist nicht durch landwirtschaftliche Nutzflä-

chen vom Hauptsiedlungsgebiet abgegrenzt (i.d.R. durch landwirtschaftliche Nutz-

flächen abgegrenzt sind z.B. Weilerkernzonen). 

 Das zur Bebauung geplante Grundstück bildet eine Baulücke. 

 Das zur Bebauung geplante Grundstück/Gebiet ist für eine bauliche Verdichtung 

prädestiniert oder entspricht einer planerisch erwünschten Siedlungsentwicklung 

(z.B. kantonales oder regionales Zentrumsgebiet, Zentrumszone). 

 Das zur Bebauung geplante Grundstück/Gebiet liegt in einer Zone mit hoher Aus-

nützung. 

 Das zur Bebauung geplante Gebiet ist bereits weitgehend mit Bauten und Anlagen 

überstellt. 

 Die Grundstücke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenützt. 

 Das Vorhaben tangiert keine bedeutenden, siedlungsinternen Grünräume. 

 Es sind keine grösstenteils naturbelassene Ufervegetation bzw. grosse Grünflä-

chen entlang des Ufers vorzufinden. 

 Bauten und Anlagen grenzen direkt ans Ufer. 

 

 
1 Bundesgerichtsentscheid Dagmersellen, BGE 140 II 428 

Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon I, BGE 139 II 470 

Bundesgerichtsentscheid Rüschlikon II, BGE 140 II 437 

Bundesgerichtsentscheid Oberrüti, BGer 1C_ 444/2015 
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Ein Abschnitt wird nur dann abschliessend als «dicht überbaut» oder «nicht dicht überbaut» 

bezeichnet, wenn für den betreffenden Abschnitt eine Reduktion des Gewässerraums erfolgt 

oder eine Reduktion im Detail geprüft wurde, der Nachweis jedoch zeigte, dass die Indizien 

für das Vorliegen von dicht überbautem Gebiet nicht ausreichend erfüllt sind. An Abschnitten, 

an denen nicht vordergründig die Absicht besteht, den minimalen Gewässerraum zu reduzie-

ren, wird anhand einer groben Einschätzung lediglich eine Tendenz für «dicht überbaut» 

oder «nicht dicht überbaut» angegeben (für Details siehe Kapitel 2.2). 

Reduktion aus Sicht Hochwasserschutz 

Besteht an einem Gewässerabschnitt die Absicht, den minimalen Gewässerraum aufgrund 

der Lage im dicht überbauten Gebiet zu unterschreiten, ist sicherzustellen, dass der Hoch-

wasserschutz im angestrebten reduzierten Gewässerraum gewährleistet ist. 

Nachweis ohne Hochwassergefährdung 

Für eine Reduktion muss nachgewiesen werden, dass im reduzierten Gewässerraum ein 

HQ100/HQ300 inkl. Freibord abgeleitet werden kann. Eine bestehende Mauersituation darf be-

rücksichtigt werden (vgl. Abbildung 5). Zum Gewässerraum zugehörend ist dabei ein beidsei-

tiger Unterhaltsstreifen von 3 Metern. Ist das Freibord ungenügend, wird eine Querprofilbe-

trachtung gemäss Schritt 3 – Erhöhung Gewässerraum, Hochwasserschutz (siehe Kapitel 

3.4.1) vorgenommen. 

 

Abbildung 5: Querprofilbetrachtung ohne Hochwassergefährdung. 

Nachweis bei Hochwassergefährdung 

Bei einer vorhandenen Hochwassergefährdung ist der Gewässerraum grundsätzlich mindes-

tens auf die Breite gemäss Hochwasserschutzkurve (Berechnung gemäss Art. 41a Abs. 2 

GSchV) auszuscheiden, es sei denn, aus der Querprofilbetrachtung in Schritt 3 – Erhöhung 

Gewässerraum, Hochwasserschutz (vgl. Kapitel 3.4.1) resultiert ein höherer Raumbedarf als 

die Breite gemäss Hochwasserschutzkurve. In diesem Fall ist mindestens der gemäss Kapi-

tel 3.4.1 ermittelte Raumbedarf auszuscheiden. 

Eine Reduktion des Gewässerraums unter die Breite gemäss Hochwasserschutzkurve ist in 

der Regel nur möglich, wenn ein Wasserbauprojekt auf Stufe Vorprojekt vorliegt, welches 

nachweist, dass die Durchleitung eines HQ100/HQ300 inkl. Freibord dank baulichen Hochwas-

serschutzmassnahmen (inkl. Berücksichtigung Gewässerunterhalt) im reduzierten Gewäs-

serraum sichergestellt ist.  

Reduktion aus Sicht Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz sowie Gewäs-

sernutzung 

Sofern in Schritt 3 (Erhöhung Gewässerraum, Kapitel 3.3.2) aufgrund eines Revitalisierungs-

potenzials oder aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes ohne weiteren Nachweis 

der Gewässerraum nach Biodiversitätskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) ausgeschieden wurde, 

ist eine Reduktion in Schritt 4 (Anpassung des Gewässerraums) bis auf den nachweislich zu 
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ermittelnden, mindestens erforderlichen Raumbedarf zur Umsetzung von Revitalisierungs-

massnahmen resp. zur Erfüllung der Anforderungen an den Natur- und Landschaftsschutz 

gemäss Schritt 3 zulässig.  

3.5.3 Harmonisierung 

In diesem Schritt wird verifiziert, ob der in den vorherigen Schritten ermittelte Gewässerraum 

mit bestehenden Vorgaben (Gewässerbau und -abstandslinien, Gewässerparzellen, 3 Meter-

Pufferstreifen nach ChemRRV, Biodiversitätsförderflächen) harmonisiert werden kann. Im 

Nahbereich von Waldarealen wird die Gewässerraumgrenze nach Möglichkeit mit bestehen-

den Waldparzellengrenzen, Waldabstandslinien, Böschungsoberkanten/Geländekanten und 

markanten Geländepunkten zusammengelegt. 

3.5.4 Hinweis zur Interessenabwägung 

Der im Schritt 4 definierte Gewässerraum bezieht bereits bauliche Gegebenheiten ein, eine 

umfassende Abwägung der betroffenen Interessen (Siedlung, Ökologie, Gewässernutzung, 

Landwirtschaft etc.) erfolgt aber erst im Schritt 5 (Schlussprüfung, siehe Kapitel 3.6). Resul-

tiert aus der Interessenabwägung keine verhältnismässige und zweckmässige Lösung, müs-

sen – falls Anordnungsspielraum besteht – in einem iterativen Verfahren die Anpassungen 

an die baulichen Gegebenheiten überdacht und neu definiert werden. 

3.6 SCHRITT 5: SCHLUSSPRÜFUNG 

Anlässlich einer Schlussprüfung wird im Sinne einer Interessenabwägung dokumentiert, wel-

che Interessen berücksichtigt und wie die verschiedenen Interessen gegeneinander abgewo-

gen wurden. Wo die Gewässerraumausscheidung aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen einer Interessenabwägung zugänglich ist, erfolgt diese für jeden Abschnitt einzeln. 

Die Interessenabwägung umfasst die vier Schritte «Interessenermittlung», «Interessenbe-

wertung», «Interessenabwägung» und «Entscheid».  

Eine Interessenabwägung wird nur dann durchgeführt, wenn der ausgeschiedene Gewässer-

raum nicht dem minimalen, parallel angeordneten Gewässerraum entspricht.  

3.6.1 Schritt 1: Ermittlung der Interessen 

Basis für die Interessenermittlung je Abschnitt bildet das Kapitel 2 der gemeindespezifischen 

Teilberichte. In diesem Kapitel werden sämtliche Grundlagen, die gemäss Formular Vorab-

klärung (gemäss Anhang A01 der gemeindespezifischen Teilberichte) für die jeweilige Ge-

meinde Betroffenheit (ja/nein) aufweisen, dokumentiert. 

Die betroffenen Interessen je Abschnitt werden schliesslich anhand der Tabelle «Interes-

senermittlung» (Anhang A10 Tabelle Interessenermittlung der gemeindespezifischen Teilbe-

richte) zusammengetragen und kategorisiert. 

Ist im gesamten Gemeindegebiet oder in einem Abschnitt ein Interesse nicht betroffen, wird 

es in den folgenden Schritten nicht weiter behandelt.  

3.6.2 Schritt 2: Bewertung der Interessen 

Für jede betroffene Funktion des Gewässerraums (Funktionen gemäss Gewässerschutzge-

setzgebung, in der Tabelle in Anhang A10 Tabelle «Interessenermittlung» des gemeindespe-

zifischen Teilberichts blau hervorgehoben) wird beurteilt, inwiefern sie mit dem auszuschei-

denden Gewässerraum erfüllt wird bzw. für jedes tangierte Interesse beurteilt, wie stark es 

vom Gewässerraum betroffen wird (tangierte Interessen in der Tabelle in Anhang A10 Ta-

belle «Interessenermittlung» des gemeindespezifischen Teilberichts gelb hervorgehoben). 

Die Bewertung erfolgt anhand einer dreistufigen Skala (hoch, ausreichend, gering für den 

Erfüllungsgrad der Gewässerraumfunktionen; leicht, mässig, stark für die Betroffenheit der 
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tangierten Interessen). Das Ergebnis wird abschnittsweise in der Tabelle «Interessenbewer-

tung» (gemäss Anhang A11 Tabelle «Interessenbewertung» des gemeindespezifischen Teil-

berichts) dokumentiert.  

3.6.3 Schritt 3: Abwägung der Interessen 

Die verschiedenen betroffenen Interessen werden gegeneinander abgewogen und der vor-

geschlagene Gewässerraum begründet. Dies erfolgt qualitativ und in Textform für jeden Ab-

schnitt einzeln. Bei der Abwägung wird auf das tangierte Interesse, sofern es relevant ist, Be-

zug genommen und ggf. auf einen Konflikt aufmerksam gemacht (z.B. wenn ein anderes na-

tionales Interesse dem Gewässerraum gegenübersteht und sich beide Interessen widerspre-

chen würden). Die tangierten Interessen werden immer nur in Bezug auf den Gewässerraum 

abgewogen. Es werden keine anderweitigen Interessenkonflikte aufgezeigt. Das Ergebnis 

wird abschnittsweise in einer Tabelle dargestellt und begründet (vgl. Anhang A12 Tabelle 

«Interessenabwägung» des gemeindespezifischen Teilberichts). Als Orientierungshilfe wird 

dabei farblich abgestuft dargestellt, welche Interessen für die Gewässerraumausscheidung 

schlussendlich ausschlaggebend waren und welche nicht. Die Interessenabwägung orientiert 

sich dabei an den folgenden Überlegungen: 

Aufzeigen des Handlungsspielraums 

Die Interessenabwägung zeigt den jeweiligen Handlungsspielraum pro Abschnitt und inner-

halb der gesetzlichen und methodischen Vorgaben auf. Liegt der Abschnitt beispielsweise 

nicht in einem dicht überbauten Gebiet, ist eine Reduktion unter die minimale Gewässer-

raumbreite grundsätzlich nicht möglich. Je nach Abschnitt sind die folgenden Handlungs-

spielräume zur Abweichung vom minimalen symmetrisch angeordneten Gewässerraum 

denkbar. In diesen Fällen ist eine Interessenabwägung zwingend vorzunehmen und zu doku-

mentieren: 

1. Erhöhung des Gewässerraums: Eine Erhöhung des Gewässerraums aus Gründen des 

Hochwasserschutzes, der natürlichen Funktionen und der Gewässernutzung wird an allen 

Abschnitten geprüft. In Kapitel 3.3.2 werden die spezifischen Indikatoren definiert, die an-

zeigen, ob eine Erhöhung geprüft werden muss oder nicht. Ein Handlungsspielraum 

ergibt sich demnach nur in Bezug auf das Mass der Erhöhung des Gewässerraums.  

2. Asymmetrische Anordnung des Gewässerraums: Eine asymmetrische Anordnung des 

Gewässerraums ist grundsätzlich überall denkbar. Die kantonale Hochwasserschutzver-

ordnung gibt vor, in welchen Fällen eine solche in Betracht gezogen werden kann. Ein 

entsprechender Handlungsspielraum ist demnach theoretisch überall vorhanden. Der 

Gleichbehandlung der vom Gewässerraum betroffenen Interessen (und insbesondere der 

Grundeigentümer) kommt jedoch eine hohe Bedeutung zu (Opfersymmetrie). Eine asym-

metrische Anordnung des Gewässerraums muss in der Summe zu einer besseren Lö-

sung führen. 

3. Reduktion des Gewässerraums: Eine Reduktion des Gewässerraums zur Berücksichti-

gung von baulichen Gegebenheiten ist gemäss der Gewässerschutzgesetzgebung nur in 

dicht überbauten Gebieten oder bei bestimmten topografischen Verhältnissen und nur un-

ter Gewährleistung des Hochwasserschutzes möglich. Um zu beurteilen, ob ein entspre-

chender Handlungsspielraum besteht  oder nicht, muss demnach für Abschnitte, bei wel-

chen eine Reduktion angestrebt wird, geprüft werden, ob sie in einem dicht überbauten 

Gebiet liegen oder nicht (siehe auch Kapitel 2.2, Thema «dicht überbaut»). 

Ein Handlungsspielraum zur Reduktion des Gewässerraums aufgrund anderer Interessen 

als den baulichen Gegebenheiten bzw. bei engen topografisch bedingten Platzverhältnis-

sen sieht die Gewässerschutzgesetzgebung nicht vor. 

4. Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben: Unter Umständen lässt sich durch eine 
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Harmonisierung mit bestehenden Vorgaben (Gewässerparzellen, Gewässerbaulinien, Ge-

wässerabstandslinien sowie ggf. Waldparzellen oder Waldabstandslinien), soweit dies 

recht- und zweckmässig ist, das Endergebnis des auszuscheidenden Gewässerraums 

optimieren. 

5. Festlegung eines Verzichts auf den Gewässerraum: Gemäss der Gewässerschutzge-

setzgebung kann im Wald, in Gebieten, die im landwirtschaftlichen Produktionskataster 

gemäss der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder Talgebiet zugeordnet 

sind, sowie bei eingedolten, künstlich angelegten oder sehr kleinen Gewässern auf die 

Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden. 

Für eingedolte, künstlich angelegte oder sehr kleine Gewässer sind sowohl in der Hoch-

wasserschutzverordnung als auch in der Informationsplattform Gewässerraum (Weglei-

tung) des AWEL spezifischere Voraussetzungen für den Verzicht auf die Festlegung ei-

nes Gewässerraums definiert. Das schränkt den Handlungsspielraum weiter ein. Bei den 

Wasserrechtsanlagen findet die Abwägung, ob en Verzicht auf den Gewässerraum fest-

gelegt werden soll oder nicht, im Rahmen der Beurteilung der Wasserrechtsanlagen statt. 

Bezüglich des Waldes ist der Handlungsspielraum für die Festlegung des Gewässerrau-

mes im Siedlungsgebiet gemäss den Ausführungen zu den übergeordneten Prinzipien 

(siehe Kapitel 2.2) definiert. Gebiete, die im landwirtschaftlichen Produktionskataster ge-

mäss der Landwirtschaftsgesetzgebung nicht dem Berg- oder Talgebiet zugeordnet sind, 

kommen im Kanton Zürich nur vereinzelt im Zürcher Oberland vor und betreffen die Ge-

wässer in kantonaler Zuständigkeit nicht. 

Gegenüberstellung der Interessen 

Innerhalb des Handlungsspielraums sind die Interessen der Gewässerschutzgesetzgebung 

(Funktionen des Gewässerraums) gegenüber den tangierten Interessen abzuwägen. Die In-

teressen der Gewässerschutzgesetzgebung müssen bei der Gewässerraumfestlegung zu-

mindest «ausreichend» erfüllt werden. Diese Interessen werden insbesondere den «stark» 

und «mässig» betroffenen (tangierten) Interessen gegenübergestellt und es wird begründet, 

wieso diese Interessen nicht stärker berücksichtigt werden können (z. B. kann in einem nicht 

dicht überbauten Gebiet der Gewässerraum nicht unter den minimalen Gewässerraum redu-

ziert werden, obwohl weiterhin viele angrenzende Bauten im Gewässerraum zu liegen kom-

men). 

Aufzeigen von Varianten 

Die Interessenabwägung bezieht sich in erster Linie auf die resultierende Gewässerraum-

breite (Bestlösung) und evaluiert nicht mehrere Varianten. Trotzdem kann es im Einzelfall 

sinnvoll sein, Erwägungen zu denkbaren, abweichenden Varianten in die Interessenabwä-

gung einzubeziehen.  

3.6.4 Schritt 4: Entscheid 

Im Entscheid (Schritt 4) wird grundsätzlich nochmals auf die Interessenbewertung Bezug ge-

nommen und begründet, warum der vorgeschlagene Gewässerraum als rechtmässig, zweck-

mässig und verhältnismässig gilt. Der vorgeschlagene Gewässerraum als Ergebnis der Inte-

ressenabwägung (Schritt 3) wird qualitativ und in Textform für jeden Abschnitt einzeln als 

insgesamt beste (geeignetste) Lösung gewürdigt. 
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